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Antrag
der

Abgeordneten Dr. Michael Mayr und Genossen,

betreffend

die Schaffung einer Bundesverfassung für die Republik Österreich.

Die Geferrigten stellen den 'Antrag:

„Das Haus wolle den beigeschlossenen Gesetzentwurf zum Beschlüsse erheben."

In formaler Beziehung wolle dieser Antrag dem Verfassungsansschusse zugewiesen werden.

Wien, 25. Juni 1920.

L. Kunschak.
Schönsteiner.
Buchinger.
Schoepfer.
Hosch.

Fr. Kocher.
Miklas.

Dr. Wagner.
Födermayr.

S. Geisler.
Dr. Buresch.

Partik.

Dr. Mayr.
Jutz.

Parrer.
Hollersbacher.
Lieschnegg.
Dr. Gürtler.

Hans Steinegger.
Dr. Anton Maier.

Dr. Gimpl.
Niedrist.

Dr. Seipel.

Dr. Waiß.
R. Weigl.
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888 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Gesetz
vom

betreffend

die Bundesverfassung der Republik Österreich.

I. Abschnitt.

Der Bund, die Bundesländer, das Bundesgebiet
und das Bnndesvolk.

Artikel 1.

(1) Österreich ist eine demokratische Republik.
(2) Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk

eingefetzt und in seinem Namen ausgeübt.

Artikel 2.

(i) Die Republik Österreich ist ein freier
Bundesstaat.

«2) Der Bund wird gebildet durch die selb¬
ständigen Länder: Burgenland, Kärnten, Nieder¬
österreich, Oberösterreich, 'Salzburg, Steiermark,
Tirol, Vorarlberg und Wien.

(3) Bundeshauptstadt und Sitz der obersten
Organe des Bundes ist Wien.

Artikel 3.

Das Bundesgebiet bildet ein einheitliches
Wührungs-, Wirtschafts- und Zollgebiet.

Artikel 4.

(1) Jeder Landesbürger ist Angehöriger des
Bundes.'

(2) Die Landesbürgerfchaft ist an die Heimats¬
berechtigung in der Gemeinde eines Landes ge¬
bunden.
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Artikel 5.

Jeder Bundesangehörige hat in jedem Lande
des Bundes die gleichen Rechte und Pflichten wie
die Bürger des Landes selbst.

Artikel 6.

<i) Alle Bundesangehörigen sind vor dem Gesetze
gleich. Vorrechte der Geburt, des Standes und des
Bekenntnisses sind für immer ausgeschlossen.

(2) Die politischen Rechte und Freiheiten des
Volkes werden durch die Bundesversassung gewähr¬
leistet.

Artikel 7.

Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den
sprachlichen Minderheiten gesetzlich eingeräumten
Rechte, die Staatssprache der Republik.

II. Abschnitt.

Die öffentliche Gewalt im Bunde.

Artikel 8.

(1) Der oberste Träger der öffentlichen Gewalt
der Republik ist die Bundesversammlung.

(2) Die Bundesversammlung besteht aus einem
Volkshaus, dem Bundestag und aus einem Länder¬
haus, dem Bundesrat.

Artikel 9.

(1) Der Bundestag wird aus Grund des gleichen
direkten, geheimen und persönlichen Wahlrechtes
aller erwachsenen Männer und Frauen nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl vom ganzen Bundes¬
volk gewählt.

(2) Seine Wahlperiode beträgt fünf Jahre.

Artikel 10.

(i) Der Bundesrat wird aus Vertretern der
Bundesländer gebildet, die von den Landtagen aus
ihrer Mitte durch Verhältniswahl entsendet werden;
jedes Bundesland wird grundsätzlich durch drei
Mitglieder vertreten, die Bundesländer mit mindestens
800.000 Einwohnern entsenden vier Mitglieder und
für je weitere 400.000 Einwohner noch ein weiteres
Mitglied, doch darf auf kein Land mehr als ein
Fünftel der Gesamtzahl der Mitglieder entfallen.

(2- Die Landtage selbst werden nach denselben
Grundsätzen wie der Bundestag von den im Lande
wohnhaften Bundesangehörigen gewählt.
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Artikel 11.

(1) Die Bundesversamlung entscheidet über Krieg
und Frieden und verfügt über die bewaffnete Macht
der Republik.

(2) Ihr obliegt auch die Wahl der obersten
Funktionäre des Bundes.

Artikel 12.

Die gesetzgebende Gewalt ist zum Teile dem
Bunde, zum Teile den Bundesländern übertragen.

(2) DaS gesetzgebende Organ des Bundes ist der
Bundestag in Gemeinschaft mit dem Bnndesrat.

Die gesetzgebenden Organe der Bundesländer
sind die Landtage.

Artikel 13.

(1) Vorschläge für Bundesgesetze werden im
Bundestag eingebracht.

(2) Auch aus der Mitte des Bundesvolkes kann
von 300.000 Wahlberechtigten oder von der Hälfte
der Wahlberechtigten dreier Bundesländer das Ver¬
langen nach Einbringung eines Gesetzesvorschlages
gestellt werden.

Artikel 14.

li) Jeder Gesetzesbeschluß des Bundestages bedarf
grundsätzlich der Zustimmung des Bundesrates.

(2, Versagt der Bundesrat die Zustimmung, so
gelangt der Gesetzesbeschluß neuerlich vor den
Bundestag; wird der erste Beschluß vom Bundes¬
tag bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder mit
Zweidrittelmehrheit wiederholt, so ist er ohne weiteres
Verfahren als Gesetz kundzumachen.

(3) Verfassungsänderungen, Änderungen des Wehr¬
gesetzes und Staatsverträge können jedoch aus Grund
der Beschlüsse des Bundestages allein ohne Zu-
stimmung des Bundesrates niemals Gesetz werden.
Versagt der Bundesrat auch dann seine Zustimmung,
nachdem der Bundestag zunr zweitenmale über den
Gegenstand Beschluß gefaßt hat, so kann bei Ver¬
fassungsänderungen und Änderungen des Wehrgesetzes
eine endgültige Entscheidung durch Volksabstimmung
herbeigeführt werden, wenn diese vom Bundestag
oder vom Bnndesrat mit Mehrheit verlangt wird.

(4) Eine Gesamtänderung der Verfassung muß
auch im Falle der Zustimmung des Bundesrates
noch einer Volksabstimmung unterzogen werden.

(0 Die jährliche Bewilligung des Bundes¬
budgets und die jährliche Genehmigung der
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6 888 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Rechnungsabschlüsse, die Aufnahme, und Konvertie¬
rung von Bnndesanleihen und die Verfügung über
das Bundesvermögen sind ausschließlich Sache des
Bundestages.

Artikel 15.

(1) Die vollziehende Gewalt wird teils vom
Bunde, teils von den Bundesländern ausgeübt.

(2) Mit der Ausübung der vollziehenden Gewalt
sind Volksbeaustragte betraut, die aus jederzeitigen
Widerruf von den Vertretungen des Volkes bestellt
werden und diesen verantwortlich sind.

(3) Unter Leitung der Volksbeauftragten und
nach ihren Weisungen obliegt die Durchführung der
Gesetze und Verordnungen berufsmäßig angestellten
Organen, die für ihre Tätigkeit den Volksbeauf¬
tragten verantwortlich sind.

Artikel 16.

(1) Die vollziehenden Organe des Bundes sind
der Bundespräsident und die Bundesregierung
samt den ihr unterstehenden Ämtern.

(2) Bundespräsident und Bundesregierung werden
von der Bundesversammlung gewählt; zum Bundes-

, Präsidenten kann nur ein Bundesangehöriger gewählt
werden, der das aktive Wahlrecht zum Bundestage
hat und ani 1. Jänner des Jahres, in welchem
die Wahl stattfindet das 35. Lebensjahr vollendet
hat; der Bundespräsident darf während seiner
Amtstätigkeit keiner politischen Körperschaft ange¬
hören und keinen anderen Beruf ausüben; die
Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler,
seinem Stellvertreter (Vizekanzler) und den Bundes¬
ministern.

(3) Dit Bundesämter werden durch Bundesgesetz
eingerichtet. \

Artikel 17.

(1) Die vollziehenden Organe der Länder sind
die Landesregierungen samt den ihnen unter¬
stehenden Ämtern.

(2) Die Landesregierungen werden von den
Landtagen gewählt; sie bestehen aus dem Landes¬
hauptmann, feinem Stellvertreter und einer an¬
gemessenen Zahl von weiteren Mitgliedern.

(3) Die Landesämter werden im Rahmen der
durch Bundesgesetz erlassenen grundsätzlichen Be¬
stimmungen durch Landesgesetze eingerichtet.

Artikel 18.

(i) Gemeinden und Gemeindeverbände haben
das Recht der Selbstverwaltung innerhalb der
Schranken der Gesetze.

888/A der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Initiativantrag (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



888 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 7

(2) Auch ihre Vertretungen müssen aus Grund
des gleichen, direkten, geheimen und persönlichen
Wahlrechtes der in ihrem Bereiche wohnhaften
männlichen und weiblichen Bundesangehörigen
gewählt werden.

Artikel 19.

Die Gerichtsbarkeit ist von der vollziehenden
Gewalt getrennt und wird durch unabhängige
Gerichte ansgeübt.

Artikel 20.

Alle mit der Ausübung der vollziehenden
Gewalt oder der Gerichtsbarkeit betrauten Personen
sind für jeden bei Ausübung ihrer Tätigkeit durch
vorsätzliche oder grobfahrlässige Rechtsverletzung wem
immer zugefügten Schaden nach den näheren
Bestimmungen eines besonderen Bnndesgesetzcs
haftbar.

HL Abschnitt.

Die Verteilung der öffentlichen Gewalt zwischen
dem Bund und den Bundesländern.

Artikel 21.

Bundessachc sind hinsichtlich Gesetzgebung und
Vollziehung:

1. Die Bundesverfassung und die Versassuugs-
gerichtsbarkeit; die Organisation der Bundesbehördeu
und das Dienstrecht der Bundesangestellten ein¬
schließlich der Regelung des im Einvernehmen
mit dem in Betracht kommenden Land zu vollzie¬
henden Wechsels zwischen Bundes- und Landes¬
dienst; das Volkszählungswesen sowie die sonstige
Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen eines
einzelnen Landes dient; die Regelung des wissen¬
schaftlichen und fachtechnischen Archiv- und Biblio¬
theksdienstes;

2. die auswärtigen Angelegenheiten mir Ein¬
schluß der politischen und wirtschaftlichen Ver¬
tretung gegenüber dem Auslande, insbesondere der
Abschluß aller Staatsverträge; die Grenzvermarkung;
die Regelung des Waren- und Viehverkehres mit
dem Auslände; das Zollwesen;

3. die militärischen Angelegenheiten mit Ein¬
schluß der Kriegsschadenangelegenheiten;

4. Die Bundesfinanzen, insbesondere die öffent¬
lichen Abgaben, die ausschließlich oder teilweise für
den Bund einzuheben sind; das Monopolwesen. Die
Regelung, welche Abgaben dem Bunde und den
Ländern zustchen; die Regelung der Anteilnahme
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8 888 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

der Länder an den Einnahmen des Bundes und
die Regelung der Beiträge und Zuschüsse aus
Bundesmitteln zu den Ausgaben der Länder erfolgt
durch Bundesgesetz.

5. Die innere Einrichtung, Ausrüstung und
Ausbildung der Gendarmerie, einschließlich der
Dienstvorschriften, das Verfügungsrecht über die
Gendarmerie, jedoch nur insoweit, als es sich bei
Notstand und Unruhen um die zeitweilige Ver¬
wendung von Teilen der Gendarmerie außerhalb
des Landesbereiches handelt; die Sicherheitspolizei
in der Bundeshauptstadt Wien und in den Landes¬
hauptstädten; die Regelung und Überwachung des
Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes
aus diesem; das Ein- und Auswanderungswesen,
die Abschiebung, Abschaffung, Ausweisung und Aus¬
lieferung aus dem Bundesgebiet, sowie die Durch¬
lieferung; das Stiftungs- und Fondswesen, soweit
es sich um Stiftungen und Fonds handelt, die nach
ihren Zwecken über den Interessenbereich eines
Landes hinausgehen und nicht schon bisher von
den Ländern autonom verwaltet wurden;

6. das Zivil- und Strafrechtswesen einschließ¬
lich des Verwaltungsstrafrechtes in Angelegenheiten,
deren Vollziehung dem Bunde zusteht; die Ver¬
waltungsgerichtsbarkeit; die Enteignung, soweit sie
nicht Angelegenheiten betrifft, die in den Wirkungs¬
kreis der Länder fallen; die Angelegenheiten der
Notare, der Rechtsanwälte und verwandter Berufe;

7. das Hochschulwesen; die fachlichen Zentral¬
lehranstalten; die Angelegenheiten der künstlerischen
und wissenschaftlichen Sammlungen und Einrich-

^ tungen; den Denkmalschutz; die Angelegenheiten
des Kultus;

8. das Bergwesen; die Ausführung der Re¬
gulierung und die Instandhaltung der schiffbaren
und flößbaren Gewässer, dann solcher Gewässer,
welche die Grenze gegen das Ausland oder zwischen
Ländern bilden oder die zwei oder mehrere Länder
durchfließen, den Bau derjenigen Wasserstraßen, die
das Inland mit dem Ausland oder die mehrere
Länder verbinden; die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten von Tieren;

9. das Gewerbewesen, die öffentlichen Agentien
und die Privatgeschäftsvermittlung; das Dampf¬
kessel- und Kraftmaschinenwesen; das Vermessungs¬
wesen; das Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; das
Maß-, Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen;
das Urheberrecht; die Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbes; das Patentwesen, sowie den Marken-
und Musterschutz; das wirtschaftliche Assoziations¬
wesen; die Handels- und Gewerbekammern; das
Vertragsversicherungswesen; das Geld-, Kredit-,
Börse- und Bankwesen;

10. das Verkehrswesen bezüglich der Eisen¬
bahnen, der Schiffahrt und der Luftschiffahrt; die

888/A der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Initiativantrag (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



888 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. 9

Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den
Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz als Bundes¬
straßen erklärten Straßenzüge; die Strom- und
Schiffahrtspolizei; das Post-, Telegraphen- und
Fernsprechwesen;

- 11. die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
von Menschen;

12. das gesamte Arbeiterrecht und den Ar¬
beiter- und Angestelltenschutz sowie das Sozial¬
versicherungswesen, soweit es sich nicht um land-
und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte
handelt; die Fürsorge für Kriegsteilnehmer und
deren Hinterbliebene; das Kriegsgräbcrwesen; die
aus Anlaß eines Krieges oder im Gefolge eines
solchen zur Sicherung der einheitlichen Führung der
Wirtschaft notwendig erscheinenden Maßnahmen.

Artikel 22.

Bundessache sind hinsichtlich Gesetzgebung,
Landessache hinsichtlich Vollziehung:

1. hinsichtlich der öffentlichen Abgaben, die
nicht ausschließlich oder teilweise für den Bund
eingehoben werden: die Anordnungen zur Verhin¬
derung von Doppelbesteuerungen oder sonstigen
übermäßigen Belastungen, zur Verhinderung von
Erschwerungen des Verkehres oder der wirtschaft¬
lichen Beziehungen im Verhältnis zum Ausland
oder zwischen den Ländern und Landesteilen, zur
Verhinderung der übermäßigen oder verkehrs¬
erschwerende:! Belastung der Benutzung öffentlicher
Verkehrswege und Einrichtungen mit Gebühren
und zur Verhinderung der Schädigung der Bundes¬
finanzen;

2. die Staatsbürgerschaft und das Heimat¬
recht; das Vereins- und Versammlungsrecht; die
Angelegenheiten der Presse; die Personenstands-
angelegenheiten einschließlich des Matriken wesens
und der Namensänderung; das Paßwesen und die
Fremdenpolizei:

3. das Verwaltungs- und Verwaltungsstraf¬
verfahren einschließlich der Zwangsvollstreckung sowie
die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungs¬
strafrechtes in Angelegenheiten, deren Vollziehung
den Ländern zusteht;

4. die Festsetzung des Lehrzieles bei den mitt¬
leren und niederen Schulen;

5. das Veterinärwesen:
6. das Munitions-, Schieß- und Spreng¬

mittelwesen, soweit es nicht dem Monopol unter¬
liegt, sowie das Waffenwesen;

7. die betriebstechnischen Vorschriften bezüg¬
lich des Krastfahrwesens;

8. die Ausbildung, Fortbildung und Berufs¬
ausübung von Heilpersouen; das Heilmittelwesen;
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das Gesundheitswesen mit Ausnahme der Heil- und
Pflegeanstalten und Ambulatorien, des Kurorte-,
Leichen- und Begräbniswesens sowie des Gemeinde¬
sanitätsdienstes und Rettungswesens;

9. das Volkswohnungs- und Volkspflege-
stättenwesen:

10. die beruflichen Vertretungen mit Aus¬
nahme jener auf land- und forstwirtschaftlichem
Gebiete.

Artikel 23.

Bundcssache sind hinsichtlich der grundsätz¬
lichen Gesetzgebung, Landessache hinsichtlich der
Durchsührungsgesetzgebung und der Vollziehung:

1. Die Organisation der Verwaltung in den
Ländern; das Dienstrecht der Lehrpersonen an mitt¬
leren Unterrichtsanstalten und jener Angestellten des
Landes, die behördliche Aufgaben zu besorgen haben,
einschließlich der Regelung des im Einvernehmen
der in Betracht kommenden Länder zu vollziehenden
Dieustwechsels von Land zu Land;

2. die Einrichtungen zum Schutze der Gesell¬
schaft gegen verbrecherische, verwahrloste oder sonst
gefährliche Personen, wie Zwangsarbeits- und ähnliche
Anstalten; die Abschiebung Und Abschaffung aus
einem in ein anderes Land; '

3. das Wasserrecht und das Elektrizitäts¬
wesen; die Bodenreform (agrarische Operationen,
Wiederbesiedelung usw.); und die Bodenentschulduug;
das Forstwesen, einschließlich des Triftwesens, jedoch
mit Ausnahme der Forst- und Weideservituten;
den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und
Schädlinge;

4. das Heil- und Pflegeanstaltenwesen ein¬
schließlich der Ambulatorien; die Ausgrabung und
Überführung von Leichen:

5. das Arbeiterrecht und den Arbeiter- und
Angestelltenschutz sowie das Sozialversicherungswesen,
soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche
Arbeiter und Angestellte handelt; das Armenwesen;
die Bevolkerungspolitik; die Mutterschafts-, Säug¬
lings- und Jugendfürsorge-; die öffentlichen Einrich¬
tungen zur außergerichtlichen Vermittlung von
Streitigkeiten;

6. die beruflichen Vertretungen auf land- und
forstwirtschaftlichem Gebiete.

Artikel 24.

(i) Wenn eine Angelegenheit nicht ausdrücklich
durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder
auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist,
verbleibt sie im Wirkungsbereiche der Länder. In¬
soweit der Bundesgesetzgebung bloß die Regelung
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/

der Grnndzüge Vorbehalten ist, obliegt die nähere
Durchführung der Landesgesetzgebung innerhalb des
bundesgesetzlich festgelegten Rahmens.

(2) Sofern in Angelegenheiten der Artikel 22
und 23 ein Akt der vollziehenden Gewalt für
mehrere Länder Rechtswirksamkeit äußern soll, geht
die Zuständigkeit für diesen Vollzugsakt, wenn die
beteiligten Länder sich nicht selbst einigen, auf den
Bund über.

(3) Die aus Grund der Artikel 22 und 23 zu
erlassenden Bundesgesetze haben vorzusehen, ob und
inwiefern über Antrag einer beteiligten Landes¬
regierung der Vollzug aus den Bund übergeht, wenn
ein Akt der vollziehenden Gewalt eines Landes
Rückwirkungen aus ein anderes Land zu äußern
geeignet ist, sofern sich die beteiligten Länder nicht
einigen können.

(4) In jenen Angelegenheiten, die nach Artikel 22
und 23 zur Gänze oder der Regelung der Grund¬
sätze nach der Bundesgesetzgebung Vorbehalten sind,
steht dem Bunde das Recht zu, die Einhaltung der
von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen.

(5) Die Länder sind im Bereiche ihres Gesetz¬
gebungsrechtes befttgt, die zur Regelung des Gegen¬
standes erforderlichen Bestimmungen auch aus dein
Gebiete des Straf und Zivilrechtes zu treffen. Ins¬
besondere gilt dies auch für die Angelegenheiten
der Landeskultur, wie Höserecht, Anerbenrecht, Jagd,
Fischerei, landwirtschaftliche Dienstverträge und Zn-^
sammenlegung von Grundstücken und Neuordnung
der Agrargemeinschasten.

Artikel 25.

(1) Durch die Bestimmungen der Artikel 21
bis 24 über die Zuständigkeit in Gesetzgebung und
Vollziehung wird die Stellung des Bundes als
Träger von Privatrechten (Eigentümer, Unternehmer,
Pächter usw.) in keiner Weise berührt.

(2) Der Bund kann in allen diesen Rechts¬
beziehungen durch die Landesgesetzgebung niemals
ungünstiger gestellt werden als das betreffende Land
selbst.

Artikel 26.

(1) Im Bereiche der Bundesländer wird die
vollziehende Gewalt des Bundes entweder durch
eigene Bundesbehörden (unmittelbare Bundesverwal¬
tung) oder durch die Landesregierimgen und die
ihnen unterstellten Landesbehörden im Bundes¬
auftrag (mittelbare Bundesverwaltung) ausgeübt.

(2) Eigene Bundesbehörden können für folgende
Angelegenheiten errichtet werden: Regelung des
Waren- und Viehvcrkehres mit dem Ausland, Zoll¬
wesen, Bundesfinanzen und Regelung der Finanz¬
angelegenheiten zwischen Bund und Bundesländern,
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Monopolwesen, Maß-, Gewichts-, Normen- und
Punzierungswesen, Justizpflege, Verkehrswesen be¬
züglich der Eisenbahnen, der Schiffahrt und der
Luftschiffahrt, Strom- und Schiffahrtspolizei, Post-,
Telegraphen- und Fernsprechwesen, Bergwesen, mili¬
tärische Angelegenheiten, innere Einrichtung, Aus¬
rüstung und Ausbildung der Gendarmerie, Sicher¬
heitspolizei in der Bundeshauptstadt Wien und in
den Landeshauptstädten. Dem Bunde bleibt es Vor¬
behalten, auch in diesen Angelegenheiten die Landes¬
regierungen mit der Ausübung der vollziehenden
Gewalt des Bundes zu beauftragen.

(3) Soweit die Landesregierungen Bundes¬
angelegenheiten durchzuführen haben, sind sie an die
Weisungen der Bundesregierung sowie der einzelnen
Bundesämter gebunden und ist für die Durch¬
führung der Landeshauptmann der Bundesregierung
verantwortlich.

Artikel 27.

(1) Alle Gesetzesbeschlüffe der Landtage sind un¬
mittelbar nach erfolgter Beschlußfassung des Land¬
tages und vor ihrer Kundmachung vom Landes¬
hauptmann der Bundesregierung bekanntzugeben.

(2) Wegen Gefährdung von Bundesinteresfen kann
die Bundesregierung unter gleichzeitiger Mitteilung
an den Bundesrat binnen vier Wochen vom Tage
der eingelangten Beganntmachung an gegen den
Gesetzesbeschluß des Landtages Einspruch erheben.
In diesem Falle sind der Beschluß samt dem Ein¬
spruch der Bundesregierung und der etwaigen
Äußerung des Bundesrates im Landtage neuerlich
zur Verhandlung zu stellen.

(3) Wiederholt der Landtag seinen Gesetzes¬
beschluß, so ist dieser kundzumachen. Hat jedoch der
Einspruch der Bundesregierung die Zustimmung des
Bundesrates erhalten, so kann ein solcher Gesetzes¬
beschluß nur kundgemacht werden, wenn er bei
Anwesenheit der Hälfte aller Mitglieder des Land¬
tages mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller
abgegebenen Stimmen wiederholt wird..

IV. Abschnitt.

Die dem Bunde nnd den Bundesländern gemem-
sameu Einrichtnngen.

Artikel 28.

(i) Zur Überprüfung der Gebarung in der ge¬
samten Staatswirtschaft des Bundes und der
Länder, ferner die Gebarung der von Organen des
Bundes oder der Länder verwalteten Stiftungen,
Fonds und Anstalten ist der Rechnungshof berufen.

»
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Er kann auch die Gebarung von Unternehmungen
überprüfen, an denen der Bund finanziell be¬
teiligt ist.

(2) Der Rechnungshof untersteht unmittelbar der
Bundesversammlung.

(3) Der Präsident des Rechnungshofes wird von
der Bundesversammlung gewählt und ist in bezug auf
Verantwortlichkeit den Mitgliedern der Bundes¬
regierung gleichgestellt.

Artikel 29.

Alle Urkunden über Staatsschulden (Finanz-
und Verwaltungsschulden), insoweit sie eine Ver¬
pflichtung des Bundes beinhalten, sind vom Präsi¬
denten des Rechnungshofes gegenzuzeichnen; durch
diese Gegenzeichnung wird lediglich die Gesetz¬
mäßigkeit und rechnungsmäßige Richtigkeit der
Gebarung bekräftigt.

Artikel 30.

(1) Wegen Rechtsverletzung durch die Entscheidung
oder Verfügung einer Verwaltungsbehörde des
Bundes oder eines Bundeslandes entscheidet nach
Erschöpfung des administrativen Jnstanzenzuges der
Verwaltungsgerichtshof in Wien.

(2) Der Präsident und die eine Hälfte der Mit¬
glieder werden aus Vorschlag der Bundesregierung,
der Vizepräsident und die andere Hälfte der Mit¬
glieder aus Vorschlag des Bundesrates vom Bundes¬
präsidenten ernannt.

(3) Wenigstens die Hälfte der Mitglieder muß
die Eignung zum Richteramte haben.

Artikel 31.

(1) Als oberster Hüter der Verfassung und
Schiedsrichter zwischen dem Bunde und den
Bundesländern fungiert der Verfassungsgerichtshof
in Wien.

(2) Dem Verfassungsgerichtshof obliegt die Ent¬
scheidung über

a) Verfassungswidrigkeit von Gesetzen;
b) Gesetzwidrigkeit von Verordnungen;
e) Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Bunde und

den Bundesländern oder zwischen diesen unter¬
einander;

ci) Kompetenzkonflikte zwischen den ordentlichen
Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder
dem Verwaltnngsgerichtshose, ferner zwischen
der Bundesregierung und den Landesregie¬
rungen oder zwischen diesen untereinander;

e) Gesetzwidrigkeit von Wahlen zu den allgemeinen
Vertretungskörpern;
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t) Verantwortlichkeit des Bundespräsidenten, der
Mitglieder der Bundesregierung, des Präsi¬
denten des Rechnungshofes und - der Mit¬
glieder der Landesregierungen, insbesondere
auch der Landeshauptmänner;

g) Verletzung der verfassungsmäßig gewähr¬
leisteten Rechte.

(3) Der Präsident und der Vizepräsident des
Verfassungsgerichtshoses werden von der Bundes¬
versammlung, je die Hälfte der Mitglieder vom
Bundestag und vom Bundesrat gewählt.

V. Abschnitt.

Schlußbestimmungen für die endgültige Regelung
der Verfassung.

Artikel 32.

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind für
die von der neuen Nationalversammlung zu be¬
schließende Bundesverfassung grundlegend.

(2) Eine Änderung dieser Bestimmungen ist inso-
ferne zulässig, als sie von der neuen National¬
versammlung mit Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit
von mindestens zwei Dritteln aller Mitglieder
beschlossen wird.

(3) Zu einer Änderung der Bestimmung des
Artikels 10, Absatz 1, ist überdies auch notwendig,
daß von den ^Abgeordneten jedes einzelnen Bundes¬
landes die Mehrheit für die Abänderung ge¬
stimmt hat.

t (o Im Rahmen der künftigen Bundesverfassung
wird sich jedes Bundesland selbst seine eigene Ver¬
fassung zu geben haben.

Österreichische Stantsdruckerei, 02+620
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